Anstaltssatzung fiir die Kliniken Ostalb
gemeinniitzige kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts
vom 21. Oktober 2025

Aufgrund von §§ 102a bis 102d der Gemeindeordnung fiir das Land Baden-Wirttemberg
(GemO) in der Fassung vom 9. Dezember 2015 (GBI. S. 1147 ff.) i.V.m. § 48 Landkreisord-
nung (LKrO) hat der Landkreis Ostalbkreis seine bestehenden Eigenbetriebe Ostalb-Klini-
kum Aalen, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und Stauferklinikum Schwabisch-Gmiind
gemaRk § 102a Abs. 1 GemO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 1. Januar 2017 in
eine gemeinsame selbststandige Kommunalanstalt ausgegliedert. Der Kreistag des Land-
kreises Ostalbkreis hat hierzu am 29. November 2016 eine Anstaltssatzung erlassen. Ande-
rungen erfolgten am 15. Juli 2019, 09. Marz 2021, 19. Dezember 2023 und am 22. Juli 2024.
Der Kreistag hat am 21. Oktober 2025 die Neufassung der Anstaltssatzung der Kliniken Os-
talb gkAGR wie folgt beschlossen:

Praambel

Seit der Zusammenfiihrung der Eigenbetriebe werden die Kliniken von der Kliniken Ostalb
gkAGR betrieben. Um sich zukunftsféhig aufzustellen, hat der Kreistag des Ostalbkreises im
Juli 2023 weitreichende strukturelle Verdnderungen der drei Krankenhausstandorte be-
schlossen. Die neue Struktur umfasst neben einem zentralen Regionalversorger am Stand-
ort Essingen zwei weitere Klinikstandorte in Mutlangen und Ellwangen. Das entsprechende
konkrete Medizinkonzept fiir das Zukunftszielbild sowie die Restrukturierungsmafinahmen
in der Ubergangszeit bis zum Neubau des Regionalversorgers in Essingen wurden im Sep-
tember 2024 beschlossen. Um diese Beschliisse des Kreistags umzusetzen, erfolgt auch die
Anpassung der Fiihrungsstruktur der Kliniken Ostalb gkAGR.

§1
Name, Rechtsform, Sitz

(1) Die ,Kliniken Ostalb” sind ein selbststandiges Unternehmen des Landkreises Ostalb-
kreis in der Rechtsform einer rechtsfiahigen Anstalt des offentlichen Rechts gemaR
§ 102a GemOi.V.m. § 48 LKrO (Kommunalanstalt). Die Kommunalanstalt wird auf der
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung ge-
flhrt.

(2) Die Kommunalanstalt fihrt den Namen ,Kliniken Ostalb” mit dem Zusatz ,,gemein-
nitzige kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts”. Sie tritt unter diesem Namen
im gesamten Geschafts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet ,Kliniken
Ostalb gkAGR".
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Sitz der Kommunalanstalt ist Aalen.

§2
Aufgaben der Kommunalanstalt

Aufgabe der Kommunalanstalt ist die Forderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens
durch bedarfsgerechte medizinische und pflegerische Versorgung der Bevélkerung im
Ostalbkreis gemal der Landeskrankenhausplanung, insbesondere durch vor-, nach-,
teil- oder vollstationare, ambulante sowie sektorentbergreifende Leistungen in Kran-
kenhausern. Gegenstand der Kommunalanstalt ist der Betrieb der Kliniken Ostalb mit
leistungsfahigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhdusern, welche die medizinisch
zweckmaBige und ausreichende Versorgung im Rahmen des Versorgungsauftrages
gemald der Landeskrankenhausplanung sowie nach den Zielvorgaben des Verwal-
tungsrats im Ostalbkreis sicherstellt.

Die Kommunalanstalt hadlt mit dem Ostalb-Klinikum am Standort Aalen (kiinftig Essin-
gen), der St. Anna-Virngrund-Klinik am Standort Ellwangen (kiinftig Sektorenlbergrei-
fender Versorger) und dem Stauferklinikum Schwéabisch Gmiind am Standort Mutlan-
gen Krankenhausstandorte gemal Absatz 1 vor. Betriebsstatten an anderen Standor-
ten sind moglich.

Die Kommunalanstalt ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu allen Ge-
schaften und MaBnahmen berechtigt, die zur Erreichung oder Férderung der Aufga-
ben der Kommunalanstalt unter Bericksichtigung von § 3 dienlich sind. Sofern es dem
Zweck der Kommunalanstalt dienlich ist, kann sich die Kommunalanstalt mit Zustim-
mung des Ostalbkreises auf Weisung des Kreistags des Ostalbkreises entsprechend §
105a GemO auch an anderen Unternehmen beteiligen und mit diesen kooperieren.

Die Kommunalanstalt halt jeweils hundert Prozent der Gesellschaftsanteile der drei
Tochtergesellschaften Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH, MVZ Ostalb Kliniken
gGmbH und Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH.

§3
Gemeinniitzigkeit

Die Kommunalanstalt verfolgt ausschlieRlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke
im Sinne des Abschnitts ,Steuerbeglinstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Zweck
der Kommunalanstalt ist die Forderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens.

Die Kommunalanstalt ist selbstlos tatig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.
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Mittel der Kommunalanstalt dirfen nur fiir die in dieser Satzung genannten satzungs-
maRigen Zwecke verwendet werden. Der Ostalbkreis als Anstaltstrager darf keine Zu-
wendungen aus Mitteln der Kommunalanstalt erhalten.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kommunalanstalt fremd
sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe Vergitungen, begiinstigt werden.

Der Satzungszweck wird auch verwirklicht durch das planmaRige Zusammenarbeiten
mit anderen steuerbegiinstigten Korperschaften des Klinikverbandes Kliniken Ostalb
gkAGR zum Wohle der Patienten.

§4
Stammkapital

Das Stammkapital betragt EUR 1.500.000,00.

Eine Haftung des Ostalbkreises fiir Verbindlichkeiten der Kommunalanstalt Dritten
gegeniber besteht nicht. Als Anstaltstrager wird der Ostalbkreis die Kommunalan-
stalt mit den zur Aufgabenerfiillung notwendigen Mitteln ausstatten und fir die
Dauer ihres Bestehens funktionsfahig halten.

§5
Organe

Organe der Kommunalanstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

(1)
(2)

(3)

§6
Vorstand

Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.

Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von héchstens funf Jahren auf
Weisung des Kreistags bestellt; wiederholte Bestellungen sind zulassig.

Der Vorstand leitet die selbststandige Kommunalanstalt eigenverantwortlich, soweit
nicht gesetzlich oder durch die Anstaltssatzung etwas anderes bestimmt ist. Der Vor-
stand ist hauptamtlich tatig. Der Vorstand hat daflir zu sorgen, dass der 6ffentliche
Zweck der Kommunalanstalt erfillt wird und die Geschafte der Kommunalanstalt
rechtmaRig, ordnungsgemal, wirtschaftlich, sparsam und zweckmaBig gefiihrt wer-
den. Der Vorstand hat insbesondere die 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen
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Bindungen der Kommunalanstalt aus Verfassungs- und Gesetzesrecht, Verordnungen
und Vertrdagen zu beachten und ist im Innen-verhaltnis an diese Satzung, an die Ge-
schéftsordnung fir den Vorstand sowie an die Beschliisse des Verwaltungsrats ge-
bunden.

Fir die in § 10 Abs. 4 genannten GeschaftsfihrungsmaBnahmen bedarf der Vorstand
der Zustimmung des Verwaltungsrats.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat als Gremium und das Beteiligungsmanagement
des Ostalbkreises Uber alle wichtigen Vorgange rechtzeitig zu unterrichten und auf
Anforderung dem Verwaltungsrat und dem Beteiligungsmanagement des Ostalbkrei-
ses Uber alle Angelegenheiten unter Wahrung der DSGVO des Kommunalunterneh-
mens Auskunft zu geben. Er erstattet dem Verwaltungsrat und dem Beteiligungsma-
nagement des Ostalbkreises mindestens vierteljahrlich schriftlich Bericht tGber den
Gang der Geschafte, insbesondere die Lage und Ergebnisentwicklung der Anstalt, so-
wie Uber wesentliche Abweichungen zum genehmigten Wirtschaftsplan, sofern der
Verwaltungsrat und das Beteiligungsmanagement des Ostalbkreises nicht im Einzel-
fall ausdriicklich auf die Berichterstattung verzichtet. Der Vorstand hat geeignete
MaRnahmen zu treffen, insbesondere ein Uberwachungssystem einzurichten, damit
den wirtschaftlichen Erfolg gefahrdende Entwicklungen frih erkannt werden.

Der Vorsitzende des Vorstands ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste
Dienstbehorde der Bediensteten der selbststandigen Kommunalanstalt.

Ist der Vorstand nicht bestellt, voriibergehend oder dauerhaft geschaftsunfahig oder
scheidet er aus dem Amt aus, Gbernimmt der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder
ein von ihm benanntes Mitglied der Geschéftsleitung gem. § 7 die kommissarische
Vertretung der Kommunalanstalt nach aulRen. Die kommissarische Vertretung ist auf
unaufschiebbare MaRnahmen zur Sicherung des laufenden Betriebs und zur Erfiillung
rechtlicher Verpflichtungen beschrankt. Sie endet spatestens acht Wochen nach ih-
rem Beginn oder mit der Bestellung eines neuen Vorstands durch den Kreistag.

§7
Geschaftsleitung

Zur operativen Organisation der Kliniken Ostalb gkAGR besteht eine Geschaftsleitung. Sie
setzt sich neben dem Vorstand aus mindestens drei Mitgliedern (Direktoren) zusammen.
Die ndheren Regelungen Uber die Zusammensetzung, Aufgaben und Zustandigkeiten trifft
der Verwaltungsrat in der Geschaftsordnung fiir den Vorstand und die Geschaftsleitung.

(1)

§8
Vertretung der Kommunalanstalt

Der Vorstand vertritt die Kommunalanstalt gerichtlich und auBergerichtlich.
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Der Verwaltungsrat ernennt auf Vorschlag des Vorstands mindestens zwei Mitglieder
der Geschaftsleitung zu Prokuristen. Die Prokura wird grundsatzlich als Gesamtpro-
kura erteilt.

Der Verwaltungsrat kann dem Vorstand und den Prokuristen Befreiung von den Be-
schrankungen des § 181 Var. 2 BGB erteilen.

Verpflichtende Erkldarungen des Vorstands bediirfen der Schriftform oder missen in
elektronischer Form mit einer dauerhaft tGberprifbaren elektronischen Signatur ver-
sehen sein.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt —soweit nicht § 126 GemOi.V.m. § 102d
Abs. 5 GemO eingreift — die Kommunalanstalt gegeniiber dem amtierenden Vorstand
gerichtlich und aullergerichtlich.

§9
Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, aus 18 stimmberechtigten Mit-
gliedern aus dem Kreistag und mindestens zwei, maximal drei externen Sachverstan-
digen mit spezifischer Management- und Branchenkompetenz, die nicht Mitglieder
des Kreistags sind. Vorsitzender ist der Landrat des Ostalbkreises. Der Vorsitzende des
Verwaltungsrats ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehorde der
beamteten Mitglieder des Vorstands. Sofern mit Zustimmung des Landrats ein Beige-
ordneter zum Vorsitzenden bestellt werden soll, werden dieses vorsitzende Mitglied
und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats vom Kreistag des Ostalbkreises fiir
flinf Jahre bestellt. Fiir das Wahlverfahren der weiteren Mitglieder gilt § 40 Abs. 2
GemO entsprechend. Fiir jedes stimmberechtigte Mitglied des Verwaltungsrats, ein-
schliefRlich des Vorsitzenden, wird ein personlicher Stellvertreter bestellt.

Der Verwaltungsrat hat die Moglichkeit, zu bestimmten Sachverhalten Ausschiisse zu
bilden. Die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse der Ausschiisse re-
gelt die Geschéaftsordnung des Verwaltungsrats. Die Ausschiisse sind in der Regel be-
ratend tatig. Der Verwaltungsrat kann ihnen fiir bestimmte Angelegenheiten Ent-
scheidungsbefugnisse Ubertragen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder diese
Satzung entgegenstehen.

Die weiteren stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich
tatig. FUr ihre Rechtsverhdltnisse finden die fir Gemeinderate geltenden Vorschriften
mit Ausnahme der §§ 15 und 29 GemO entsprechende Anwendung. Mitglieder des
Verwaltungsrats konnen nicht sein:

a) Beamte und Arbeitnehmer der Kommunalanstalt,
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b) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer von juristischen Personen oder
sonstigen Organisationen des offentlichen oder privaten Rechts, an denen die
Kommunalanstalt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimm-
recht genligt,

c) Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichtsbehérde, die unmittelbar mit
Aufgaben der Aufsicht Gber die Kommunalanstalt befasst sind.

Verwaltungsratsmitglieder, die nicht Mitglieder des Kreistags sind, haben kein Stimm-
recht. Sie sind jedoch berechtigt, beratend an den Sitzungen teilzunehmen. Ndheres
hierzu ist in der Geschaftsordnung des Verwaltungsrates geregelt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats wahlen aus ihrer Mitte einen oder mehrere stell-
vertretende Vorsitzende, die den Vorsitz innehaben, wenn sowohl der Vorsitzende
als auch dessen Vertreter nach Absatz 1 Satz 4 verhindert sind. Die Reihenfolge der
Vertretung bestimmt der Verwaltungsrat.

Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Kreistag angehoren, en-
det mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Kreistag.
Die Amtszeit der anderen Mitglieder endet mit Ablauf der flinfjdhrigen Wahlzeit. Je-
des Mitglied des Verwaltungsrats kann sein Amt unter Wahrung einer Frist von einem
Monat durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem Vorstand niederlegen. Eine Nie-
derlegung mit sofortiger Wirkung ist nur aus wichtigem Grund zuldssig. Ausschei-
dende Mitglieder des Verwaltungsrats tiben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen
Mitglieder weiter aus.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Stellvertreter haben - auch Uber
ihre Amtszeit hinaus - (iber vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Kommunalan-
stalt, namentlich Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tatigkeit
im Verwaltungsrat bekannt werden, sowie Uber vertrauliche Beratungen Stillschwei-
gen zu bewahren. Die Verwaltungsratsmitglieder oder ihre Stellvertreter sind jedoch
berechtigt, Informationen an die Mitglieder des Kreistages weiter zu geben, soweit
nicht das 6ffentliche Wohl, berechtigte Interessen Einzelner oder andere gesetzliche
Grinde dem entgegenstehen. Hierliber entscheidet der Verwaltungsrat am Ende der
jeweiligen Sitzung. Falls eine Information der Offentlichkeit vereinbart wird, erfolgt
dies durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Fiir die Verschwiegenheitsver-
pflichtung der Mitglieder des Kreistags gilt § 35 Abs. 2 GemO entsprechend.

§10
Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat Giberwacht die Geschaftsfiihrung des Vorstands.



(2) Der Verwaltungsrat gibt dem Kreistag Beschlussempfehlungen tber die nachfolgend
aufgefihrten MaBnahmen:

a)

b)

f)

wesentliche Grundsatze der strategischen Ausrichtung des Kommunalunter-
nehmens (z. B. Verlagerung/SchlieBungen von gesamten Betriebsstatten,
Grundkonzeption des Medizinkonzepts, Rahmenplanung des Regionalversor-
gers),

die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses sowie die Er-
gebnisverwendung,

Bestellung sowie Wiederbestellung und Abberufung des Vorstands,

den Abschluss und die Anderung von Unternehmensvertrigen im Sinne der
§§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes,

Erwerb, VerdauBBerung und Belastung von Grundstiicken und grundstiicksglei-
chen Rechten, Kreditaufnahmen, Ubernahmen von Biirgschaften und Gewihr-
leistungen in HOhe von mehr als EUR 5 Mio.,

die Beteiligung der Kommunalanstalt an anderen Unternehmen (Zustimmung
des Kreistags entsprechend § 105a GemO).

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet iber

a)

b)

c)

d)

die Bestellung eines externen Abschlusspriifers,

Entlastung des Vorstands sowie Geltendmachung von Ersatzanspriichen gegen-
liber dem Vorstand,

Abschluss, Ausgestaltung, Verlangerung und Beendigung der Dienstvertrage des
angestellten Vorstands,

Erlass, Anderung und Aufhebung einer Geschaftsordnung fiir den Verwaltungs-
rat und einer Geschaftsordnung fiir den Vorstand und die Geschaftsleitung.

(4) Der Verwaltungsrat entscheidet ferner Uber die Zustimmung zu folgenden Geschafts-
filhrungsmalRnahmen des Vorstands:

a)

die Notwendigkeit von Neueinrichtung, Sanierung, Zusammenlegung und Um-
widmung von Klinikgebauden; Gber die Umsetzung baulicher MalRinahmen ent-
scheidet der Betriebsausschuss Klinikimmobilien bzw. der Kreistag,



b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Antrage auf Anderung der Einstufung im Krankenhausbedarfsplan,
Genehmigung der Pflegesatz-, Budget- und Entgeltvereinbarungen,

Erwerb, VerduRerung und Belastung von Grundstlicken und grundstlicksglei-
chen Rechten ab EUR 625.000; ohne die Zustimmung bzw. Weisung des Kreis-
tags nach Abs. 2 lit. e) hochstens jedoch in H6he von bis zu EUR 5 Mio.,

Neu-, Umbau-, Instandsetzungsmafinahmen oder Renovierungsarbeiten an be-
stehenden Gebaduden sowie ErschlieBungsmallnahmen ab EUR 625.000,

Kreditaufnahmen ab EUR 1,25 Mio., Ubernahme von Biirgschaften und Gewéhr-
leistungen ab EUR 125.000; hochstens jedoch in Hhe bis zu EUR 5 Mio.,

Bestellung und Abberufung der in der Geschaftsordnung fiir den Vorstand und
die Geschaftsleitung vorgesehenen Mitglieder der Geschaftsleitung und von
Cheférzten auf Vorschlag des Vorstands,

Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmachtigten,

Auslibung des Stimmrechts in Gesellschafterversammlungen von Tochtergesell-
schaften sowie Entsendung und Abberufung von Mitgliedern in Gremien von
diesen, wenn der Kliniken Ostalb gkA6R Entsendungsrechte eingerdumt wur-
den,

Anschaffungen von Gegenstanden des Anlagevermégens im Einzelfall oder mit
einem Auftragswert von mehr als EUR 625.000 sowie Verkauf von beweglichem
Vermogen von mehr als EUR 625.000 im Einzelfall,

Vergabe von Bauleistungen mit voraussichtlichen bzw. tatsachlichen Kosten von
mehr als EUR 375.000 im Einzelfall,

Erteilung von Architekten-, Ingenieur-, Gutachter-, und Beratungsauftragen bei
einem Honorar von voraussichtlich mehr als EUR 125.000,

m) Abschluss von Dienstleistungs-, Miet-, Leasing- und Pachtvertragen lber einer

jahrlichen Miet-, Leasing- und Pachtsumme von mehr als EUR 312.500 oder
wenn die Vertragsdauer mehr als 10 Jahre betragt,

Verzicht auf Anspriiche, die Stundung, der Erlass und die Niederschlagung von
Forderungen sowie die Flihrung von Rechtsstreiten iber einem Betrag bzw. ge-
schatzten Streitwert von EUR 125.000 sowie den Abschluss von Vergleichen,
wenn das Zugestandnis der Kommunalanstalt mehr als EUR 125.000 betragt,
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o) Bewilligung von Uber- und auRertariflichen Leistungen an Beschaftigte im Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrages von mehr als EUR 50.000 im Einzelfall. MaR-
gebend ist hierbei der Arbeitgeberaufwand fiir die gesamte lber- oder aulRer-
tarifliche Leistung bezogen auf ein Jahr. Betrifft die Bewilligung mehrere Be-
schaftigte mit dhnlichen Tatigkeitsmerkmalen (z. B. eine Berufsgruppe oder Mit-
arbeiter mit vergleichbareren Funktionen), gilt die Summe der Leistungen an
alle Betroffenen.

Der Verwaltungsrat hat gemaR § 102 b Abs. 3 Satz 4 GemO das Recht, in der Ge-
schaftsordnung fir den Vorstand und die Geschéftsleitung naher definierte MaRnah-
men auf eigene Initiative zu bestimmen.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat den Kreistag des Ostalbkreises Uber alle
wichtigen Angelegenheiten der Kommunalanstalt zu unterrichten; § 43 Abs. 5 GemO
gilt entsprechend.

§11
Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn es die Geschaftslage erfordert, er soll min-
destens zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Zu den Sitzungen werden
die Mitglieder des Verwaltungsrats elektronisch mit angemessener Frist vom Vorsit-
zenden des Verwaltungsrats eingeladen. Er teilt rechtzeitig, in der Regel mindestens
sieben Tage vor dem Sitzungstag, die Verhandlungsgegenstande mit; dabei sind die
far die Verhandlung erforderlichen Unterlagen beizufiigen, soweit nicht das 6ffentli-
che Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind grundsatzlich nichtéffentlich sofern dies nicht
den Vorschriften der Landkreisordnung sowie der Hauptsatzung des Ostalbkreises
entgegensteht oder der Verwaltungsrat mit einfacher Mehrheit beschlieBt, in 6ffent-
licher Sitzung zu tagen. Der Verwaltungsrat kann in der Geschaftsordnung weitere
Themen benennen, welche grundsatzlich in 6ffentlicher Sitzung zu beraten und be-
schlieBen sind. Der Vorstand nimmt an Sitzungen des Verwaltungsrats teil, sofern der
Verwaltungsrat nichts anderes beschlielt. Zu den Sitzungen kénnen Sachverstindige
und Auskunftspersonen zur Beratung Uber einzelne Gegenstdande zugezogen werden.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats
geleitet. Notwendige Sitzungen des Verwaltungsrats konnen unter Beachtung der Vo-
raussetzungen nach §37a GemO ohne personliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum durchgefiihrt werden. Die Entscheidung iber die Notwendigkeit der Sit-
zung sowie das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gemall §37a GemO obliegt
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats.
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Neben dem Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats sind zwei weitere Mitglieder des
Gesamtpersonalrats berechtigt an den Sitzungen und Beratungen des Verwaltungs-
rats als standige Gaste mit eigenem Rede- und Antragsrecht im Rahmen ihrer Aufga-
ben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz teilzunehmen. Dabei soll jeder Kli-
nikstandort vertreten sein. Fiir jedes Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt, der die-
ses im Verhinderungsfall vertritt (personlicher Stellvertreter).

Im Ubrigen gelten § 34 Abs. 1 mit Ausnahme des Satzes 2 Halbsatz 2 (Einberufung der
Sitzungen) und Abs. 3 GemO (Teilnahmepflicht), §§ 36 bis 38 GemO (Verhandlungs-
leitung, Geschaftsgang, Beschlussfassung und Niederschrift) sowie § 43 Abs. 2, 4 und
5 GemO (Stellung im Gremium) entsprechend.

§12
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsfiihrung und Rechnungswesen

Die Kommunalanstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des Anstalts-
zwecks zu fihren.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

In entsprechender Anwendung der fir Eigenbetriebe geltenden Vorschriften stellt
der Vorstand jahrlich einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Liquiditatsplan mit Investi-
tionsprogramm und der Stellentbersicht) auf. Der Wirtschaftsfiihrung ist eine flinf-
jahrige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Wirtschaftsplan nebst Finanzplanung
ist so rechtzeitig dem Verwaltungsrat vorzulegen, dass dieser vor oder zu Beginn des
neuen Geschiftsjahres dariiber beschlieBen kann. Im Ubrigen gilt § 102a Abs. 6
GemO.

§13
Jahresabschluss, Lagebericht, Priifung

Der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und der
Lagebericht der Kommunalanstalt werden in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs fir grofRe Kapitalgesellschaften
aufgestellt.

Die Prifung des Jahresabschlusses erfolgt durch das obligatorische Rechnungspru-

fungsamt des Ostalbkreises gemafl § 102d Abs. 2 GemO. Weitergehende gesetzliche
Bestimmungen fiir die Prifung des Jahresabschlusses bleiben unberiihrt.
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(3)

(4)

(5)

(6)

Die ortliche Prifung erfolgt in entsprechender Anwendung der § 111 Abs. 1und § 112
Abs. 1 GemO; der Verwaltungsrat tritt an die Stelle des Kreistags. Die Uberortliche
Priifung erfolgt in entsprechender Anwendung des § 114 GemO durch die nach § 113
GemO fir den Ostalbkreis zustandige Prifungsbehdrde.

Dariber hinaus ist der Jahresabschluss durch einen vom Verwaltungsrat bestellten
Abschlussprifer zu priifen. Den Prifungsauftrag erteilt der Vorsitzende des Verwal-
tungsrats.

Die Jahresabschliisse, die Lageberichte sowie die Prifungsberichte des Abschlusspri-
fers und des Rechnungsprifungsamts sind dem Landrat des Ostalbkreises zu ibersen-
den. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem
Vorschlag zur Ergebnisverwendung sowie den Prifungsberichten des Rechnungsprii-
fungsamts und des Abschlusspriifers dem Verwaltungsrat und dem Kreistag vorzule-
gen, nachdem die Prifungen abgeschlossen sind. Das Rechnungspriifungsamt und
der Abschlussprifer nehmen an den Beratungen liber den Jahresabschluss teil.

Fir die Offenlegung des Jahresabschlusses und den Beteiligungsbericht gilt § 105 Abs.
1 Nr. 2 und Abs. 2 GemO entsprechend.

§14
Personal, Mitgliedschaft KAV und ZVK

Die Kommunalanstalt ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Wiirttem-
berg e.V. (KAV) und der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands
Baden-Wirttemberg (ZVK-KVBW).

§15
Auflésung der Kommunalanstalt

Bei Auflosung der Kommunalanstalt oder bei Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke fallt das
Vermogen an den Ostalbkreis, der es ausschlielRlich und unmittelbar fiir gemeinnitzige
Zwecke zu verwenden hat. Im Ubrigen gilt § 102d Abs. 6 GemO.

§16
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Kommunalanstalt erfolgen nach den entsprechenden Vor-
schriften der Satzung lGber die Form der 6ffentlichen Bekanntmachungen des Ostalbkreises
in der jeweils gliltigen Fassung sowie — soweit gesetzlich vorgeschrieben —im Bundesanzei-

ger.
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§17
Inkrafttreten

Die Neufassung der Anstaltssatzung der Kliniken Ostalb gkA6R vom 21.10.2025 tritt am
01.04.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anstaltssatzung der Kliniken Ostalb gkAGR vom
22.07.2024 auBer Kraft.

gez. Dr. Joachim Blase
Landrat des Ostalbkreises
Landratsamt Ostalbkreis
Aalen, 24.10.2025

12



	§ 1 Name, Rechtsform, Sitz
	§ 2 Aufgaben der Kommunalanstalt
	§ 3 Gemeinnützigkeit
	§ 4 Stammkapital
	§ 5 Organe
	§ 6 Vorstand
	§ 8 Vertretung der Kommunalanstalt
	§ 9 Verwaltungsrat
	§ 10 Aufgaben des Verwaltungsrats
	§ 11 Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats
	§ 12 Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen
	§ 13 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung
	§ 14 Personal, Mitgliedschaft KAV und ZVK
	§ 15 Auflösung der Kommunalanstalt
	§ 16 Bekanntmachungen
	§ 17 Inkrafttreten

